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$&%���Verordnung: Rinder- und Schafprämien-Verordnung 1996
$&&���Verordnung: Rebenverkehrsverordnung

[CELEX-Nr.: 368L0193 und 372L0169]

$&%��Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über die Gewäh-
rung von Prämien für männliche Rinder, Mutterkühe und Mutterschafe (Rinder- und

Schafprämien-Verordnung 1996)
Auf Grund der §§ 99 Abs. 1 Z 5 und 6, 101 und 108 jeweils in Verbindung mit § 96 Abs. 2 des

Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 298/1995, wird verordnet:

1. ABSCHNITT

Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich

§ 1. Die Vorschriften dieser Verordnung dienen der Durchführung der Rechtsakte des Rates der Eu-
ropäischen Union und der Europäischen Kommission im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisationen
für Rindfleisch und für Schaf- und Ziegenfleisch sowie im Rahmen der Einführung eines integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftliche Beihilfenregelungen zur Gewährung
der

1. Sonderprämie für männliche Rinder (Sonderprämie),
2. Prämie für die Erhaltung des Mutterkuhbestandes (Mutterkuhprämie),
3. Prämie zugunsten der Schaffleischerzeuger (Mutterschafprämie) und
4. Saisonentzerrungsprämie.

Zuständigkeit

§ 2. (1) Soweit in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist, ist für die Vollziehung dieser
Verordnung und der in § 1 genannten Rechtsakte die Marktordnungsstelle „Agrarmarkt Austria“ (AMA)
zuständig.

(2) Bei der für den Betriebssitz des Erzeugers örtlich zuständigen Landwirtschaftskammer auf Be-
zirksebene sind jedoch einzureichen:

1. Anträge auf Gewährung von Prämien nach § 1,
2. Formblätter auf Übertragung von Prämienansprüchen gemäß § 17,
3. Anträge auf Festsetzung oder Änderung der individuellen Höchstgrenze bei der Mutterkuhprämie

und der erzeugerspezifischen Obergrenze bei der Mutterschafprämie im Rahmen der Gewährung
von Prämienansprüchen aus der nationalen oder zusätzlichen Reserve,

4. Anträge auf Ausstellung des amtlichen Handelsdokumentes und
5. Masterklärungen.

(3) Die Landwirtschaftskammer auf Bezirksebene, in deren Sprengel der Betriebssitz des Erzeugers
liegt, ist für die Ausstellung des amtlichen Handelsdokuments nach den in § 1 genannten Rechtsakten,
nicht jedoch für die Ausstellung von Duplikaten zuständig.

(4) Die Landwirtschaftskammer auf Bezirksebene, in deren Sprengel der Ort der Wandertierhaltung
im benachteiligten Gebiet liegt, ist für die Ausstellung der Bescheinigungen nach den in § 1 genannten
Rechtsakten für die Wandertierhaltung von Schafen zuständig.
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(5) In Bundesländern, in denen keine Landwirtschaftskammern auf Bezirksebene bestehen, sind an
deren Stelle die Landes-Landwirtschaftskammern zuständig.

Antragstellung

§ 3. (1) Anträge gemäß § 2 Abs. 2 sind unter Verwendung von der AMA aufzulegender Formblätter
einzureichen. Gleichzeitig sind vom Antragsteller sämtliche für eine positive Erledigung seines Antrages
erforderlichen Nachweise zu erbringen. Entsprechende Unterlagen sind dem jeweiligen Antrag beizule-
gen.

(2) Anträge sind für das jeweilige Kalender- oder Wirtschaftsjahr von den Erzeugern zu stellen auf
die

1. Sonderprämie in der Zeit vom 1. Jänner bis 30. November, wobei ein Erzeuger pro Betrieb oder
Teilbetrieb höchstens acht Anträge jährlich stellen darf,

2. Mutterkuhprämie in der Zeit vom 1. Mai bis zum 10. Juni,
3. Mutterschafprämie in der Zeit vom 15. Jänner bis 16. Februar und
4. Saisonentzerrungsprämie in dem im Verlautbarungsblatt der AMA veröffentlichten Zeitraum.

(3) Die Tage des Postenlaufes werden in die Frist eingerechnet. Für die Rechtzeitigkeit ist das Ein-
langen bei der Landwirtschaftskammer auf Bezirksebene maßgeblich.

(4) Anträge dürfen nach der Antragstellung nicht mehr abgeändert werden.

Prämienauszahlung

§ 4. Die Auszahlung der Prämien nach § 1 erfolgt durch Überweisung auf das vom Antragsteller an-
zugebende Namenskonto bei einem Kreditinstitut mit Sitz im Inland.

Bestandsverzeichnis

§ 5. (1) Ein Bestandsverzeichnis für männliche Rinder ist vom Erzeuger, der eine Sonderprämie
oder ein amtliches Handelsdokument gemäß § 13 beantragt, für alle am Betrieb gehaltenen männlichen
Rinder zu führen.

(2) Ein Bestandsverzeichnis für weibliche Rinder ist vom Erzeuger, der eine Mutterkuhprämie be-
antragt, für alle am Betrieb gehaltenen weiblichen Rinder zu führen.

(3) Ein Bestandsverzeichnis für Schafe ist vom Erzeuger, der eine Mutterschafprämie beantragt, für
alle am Betrieb gehaltenen Schafe zu führen.

(4) Die Bestandsverzeichnisse nach den Abs. 1 bis 3 sind nach einem von der AMA herausgegebe-
nen Muster zu führen.

(5) Das Bestandsverzeichnis für männliche Rinder und für weibliche Rinder hat folgende Angaben
zu enthalten:

1. die Kennzeichnung nach § 6,
2. beim Ersatz von Ohrmarken die neue Kennzeichnung nach § 6 sowie die Zuordnung der neuen

zur verlorengegangenen oder unleserlich gewordenen Ohrmarke,
3. bei Bestandsveränderungen die Kennzeichnung der betroffenen Tiere gemäß § 6 unter Angabe

des jeweiligen Datums und der Person, aus deren Bestand die betroffenen Tiere übernommen
oder an deren Bestand sie abgegeben worden sind,

4. bei männlichen Rindern deren Geburtsdatum und die Angabe, ob sie kastriert sind, und
5. bei Mutterkühen die Rasse.

(6) Das Bestandsverzeichnis für Schafe hat folgende Angaben zu enthalten:
1. die Anzahl der weiblichen Schafe, die älter als zwölf Monate sind oder bereits einmal abgelammt

haben,
2. bei Bestandsveränderungen die Angabe der Anzahl der Tiere, des jeweiligen Datums und der

Person, aus deren Bestand die betroffenen Tiere übernommen oder an deren Bestand sie abgege-
ben worden sind, und

3. die Kategorie.

(7) Das Bestandsverzeichnis für männliche Rinder ist vom Tag der Antragstellung bis zum Zeitpunkt
der Abgabe der Tiere, für die eine Sonderprämie oder ein amtliches Handelsdokument gemäß § 13 bean-
tragt wurde, aus dem Bestand des Erzeugers zu führen. Das Bestandsverzeichnis für weibliche Rinder
und für Schafe ist vom Tag der Antragstellung mindestens ein Jahr nach den Vorschriften der in § 1 ge-
nannten Rechtsakte zu führen.
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(8) Änderungen im Bestand sind spätestens drei Tage nach deren Eintritt im Bestandsverzeichnis zu
vermerken.

2. ABSCHNITT

Besondere Bestimmungen

Kennzeichnung

§ 6. Eine Prämie ist nur für jene männlichen Rinder und Mutterkühe zu gewähren, die mit einer
Ohrmarke nach der Tierkennzeichnungsverordnung 1995, BGBl. Nr. 413, in der jeweils geltenden Fas-
sung gekennzeichnet sind.

Geburtsdatum
§ 7. Das Tier gilt als am letzten Tag der im Bestandsverzeichnis angegebenen Geburtswoche oder

des Geburtsmonats geboren, wenn der Tag der Geburt im Bestandsverzeichnis nicht angegeben ist.

Futterfläche
§ 8. (1) Die Angaben zur Futterfläche sind unter Beachtung der Fristen der in § 1 genannten Rechts-

akten gemäß § 4 der Kulturpflanzen-Ausgleichszahlungsverordnung, BGBl. Nr. 1067/1994, in der je-
weils geltenden Fassung zu machen.

(2) Die Futterfläche muß als zusammenhängende Fläche mindestens 0,1 Hektar groß sein.

(3) Der Zeitraum, während dessen die Futterfläche für die Tierhaltung zur Verfügung stehen muß,
beginnt mit 1. Jänner und endet mit 31. Juli desselben Jahres.

(4) Erzeuger, deren landwirtschaftlich genutzte Flächen des Betriebs mindestens zur Hälfte im be-
nachteiligten Gebiet gelegen sind und diese Flächen der Schaferzeugung dienen, haben die Angaben zu
den Flächen gemäß § 4 der Kulturpflanzen-Ausgleichszahlungsverordnung zu machen, wenn sie die
Sonderbeihilfe für die Schafhaltung in bestimmten benachteiligten Gebieten beantragen.

Reihenfolge der Bewilligung
§ 9. Hat ein Erzeuger für ein Kalenderjahr Anträge auf die Sonderprämie und die Mutterkuhprämie

gestellt, so ist zuerst über den Antrag auf die Mutterkuhprämie zu entscheiden.

Erklärung über die dem Erzeuger zustehende Referenzmenge
§ 10. (1) Als Erklärung, aus der hervorgeht, welche Referenzmenge dem Erzeuger zu Beginn des in

dem betreffenden Kalenderjahr beginnenden Zwölfmonatszeitraums der Anwendung der Zusatzabgaben-
regelung zugeteilt wurde, ist die Mitteilung gemäß § 23 Abs. 1 der Milch-Garantiemengen-Verordnung,
BGBl. Nr. 225/1995, in der jeweils geltenden Fassung heranzuziehen.

(2) Übertragungen von Referenzmengen im Sinne der Milch-Garantiemengen-Verordnung während
des Zwölfmonatszeitraums, die mit Beginn des jeweiligen Zwölfmonatszeitraums wirksam werden und
bis 31. Mai des jeweiligen Kalenderjahres angezeigt werden, sind zu berücksichtigen.

Vorlage des anerkannten Dokumentes über die Milchleistung
§ 11. (1) Vollabschlüsse und Teilabschlüsse sind in Dokumenten zur Bestätigung der durchschnittli-

chen Milchleistung des Milchkuhbestandes zu berücksichtigen, wenn sie mindestens sechs aufeinander-
folgende innerhalb eines Kontrolljahres gelegene Monate umfassen. Diese Dokumente haben jedenfalls
Name und Anschrift des Erzeugers, die Daten der Milchleistung sowie die Betriebsnummer gemäß
LFBIS-Gesetz zu enthalten. Diese Dokumente sind von einer der im Anhang genannten, mit der Durch-
führung der Milchleistungsprüfung betrauten Einrichtung oder deren beauftragter zentralen Stelle auszu-
stellen.

(2) Die AMA ist ermächtigt, den mit der Ausstellung der Dokumente gemäß Abs. 1 genannten Ein-
richtungen und Stellen die Betriebsnummer sowie Name und Anschrift gemäß LFBIS-Gesetz der betrof-
fenen Erzeuger zu übermitteln, soweit dies zur Vollziehung des Abs. 1 eine wesentliche Voraussetzung
bildet. Eine Weiterübermittlung dieser übermittelten Daten durch die gemäß Abs. 1 beauftragten Ein-
richtungen und Stellen an Dritte ist unzulässig.

(3) Die Dokumente oder deren Daten sind von den gemäß Abs. 1 beauftragten Einrichtungen und
Stellen der AMA zu übermitteln.

(4) Dokumente gemäß Abs. 1 sind nur zu berücksichtigen, wenn es sich im Zeitpunkt der Antragstel-
lung um das letzte dem Erzeuger zugegangene Dokument oder um ein inhaltlich gleichlautendes Doku-
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ment dieser Einrichtungen handelt und sich dieses Dokument auf das Antragsjahr oder auf das der An-
tragstellung vorangehende Kontrolljahr bezieht.

(5) Werden in einem Jahr mehrere Anträge auf Gewährung der Sonderprämie für männliche Rinder
und der Prämie für die Erhaltung des Mutterkuhbestandes gestellt, so ist von der AMA,

1. wenn mehrere Dokumente gemäß Abs. 1 vorgelegt werden, bei der Behandlung der Anträge das
bei der ersten Antragstellung in diesem Jahr vorgelegte Dokument für alle Anträge zu berück-
sichtigen und

2. wenn bei der ersten Antragstellung kein Dokument gemäß Abs. 1 vorgelegt wird, ein später vor-
gelegtes Dokument bei der Behandlung aller Anträge in diesem Jahr nicht mehr zu berücksichti-
gen.

Gewährung als Bestandsprämie

§ 12. Die Sonderprämie ist für männliche Rinder als Bestandsprämie gemäß der gemeinsamen
Marktorganisation für Rindfleisch zu gewähren.

Amtliches Handelsdokument
§ 13. (1) Für jedes männliche Rind ist auf Antrag eines Erzeugers das amtliche Handelsdokument

auszustellen. Bei der Antragstellung hat der Erzeuger das Bestandsverzeichnis vorzulegen.

(2) Dieses Dokument ist bei der Vermarktung des Rindes mit einem Mindestalter von sechs Mona-
ten, spätestens jedoch bei der ersten Prämienbeantragung zu diesem Zeitpunkt auszustellen.

(3) In dieses Dokument ist die Beantragung der Prämie zu vermerken.

(4) Dieses Dokument ist dem Antragsteller nur im Falle einer Vermarktung des jeweiligen Rindes
auf sein Verlangen zu übergeben. Bei einer neuerlichen Prämienbeantragung hat der Erzeuger dieses
Dokument dem Antrag beizulegen.

Getrennte Haltung der Mutterkühe
§ 14. Mehrere Mutterkühe, für die eine Prämie beantragt wurde, sind in den Stallungen als Gruppe

zu halten.

Bestandswechsel
§ 15. Für jede Mutterkuh darf in einem Kalenderjahr die Mutterkuhprämie nur einmal beantragt

werden. Dies gilt auch, wenn das Tier den Bestand wechselt.

Empfindliche Zonen
§ 16. Als empfindliche Zonen bei der Mutterschafprämie gelten die benachteiligten Gebiete.

3. ABSCHNITT

Individuelle Höchstgrenzen, Erzeugerspezifische Obergrenzen

Übertragung von Prämienansprüchen
§ 17. (1) Die Übertragung von Prämienansprüchen nach den in § 1 genannten Rechtsakten hat direkt

zwischen den Erzeugern zu erfolgen und ist unter Verwendung eines von der AMA aufzulegenden
Formblattes der AMA bekanntzugeben.

(2) Bei der Übertragung von Prämienansprüchen ohne gleichzeitige Übertragung des Betriebes wer-
den 15% der zur Übertragung beantragten Prämienansprüche der nationalen Reserve zugeführt, wobei
allfällige Kommastellen der der nationalen Reserve zugeführten Prämienansprüche auf ganze Zahlen
abgerundet werden. Bei der Mutterschafprämie hat die der nationalen Reserve zugeführte Anzahl an
Prämienansprüchen jedoch mindestens ein Stück zu betragen.

(3) Bei Übertragung von Prämienansprüchen ohne die gleichzeitige Übertragung des Betriebes sind
bei der Mutterkuhprämie mindestens zwei Prämienansprüche auf einen anderen Erzeuger zu übertragen.

(4) Formblätter auf Übertragung von Prämienansprüchen sind während des gesamten Jahres einzu-
bringen. Soll die Übertragung für das jeweilige Kalender- oder Wirtschaftsjahr rechtswirksam sein, ist
das Formblatt einzubringen bis spätestens

1. 10. Juni hinsichtlich der Übertragung von Prämienansprüchen bei der Mutterkuhprämie und
2. 16. Februar hinsichtlich der Übertragung von Prämienansprüchen bei der Mutterschafprämie.

(5) Abs. 4 zweiter Satz gilt jedoch nicht für die Übertragung von Prämienansprüchen mit gleichzei-
tiger Übertragung des Betriebes anläßlich einer Erbfolge.
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(6) Abweichend von Abs. 4 Z 1 sind Formblätter auf Übertragung von Prämienansprüchen mit
gleichzeitiger Übertragung des Betriebes für das Kalenderjahr 1996 bis 15. Jänner 1997 einzubringen.

(7) Eine zeitlich begrenzte Abtretung von Prämienansprüchen ist nicht zulässig.

Nationale Reserve

§ 18. (1) Anträge auf Gewährung von Prämienansprüchen aus der nationalen Reserve sind in der
jeweiligen Einreichfrist gemäß § 3 Abs. 2 einschließlich der in den in § 1 genannten Rechtsakten vorge-
sehenen Nachreichfrist für das jeweilige Kalender- oder Wirtschaftsjahr zu stellen.

(2) Neben den in den in § 1 genannten Rechtsakten bezeichneten anspruchsberechtigten Erzeugern
können darüber hinaus Prämienansprüche Erzeugern, die Prämienansprüche für bereits vorhandene Mut-
terkühe oder im Rahmen eines aufgestellten Betriebsentwicklungsplanes benötigen, aus der nationalen
Reserve eingeräumt werden.

(3) Überschreitet in einem Jahr die Summe der aus der nationalen Reserve beantragten Prämien-
ansprüche die in der nationalen Reserve zur Verfügung stehende Menge an Prämienansprüchen, so ist
eine aliquote Kürzung vorzunehmen.

(4) Eine aliquote Kürzung nach Abs. 3 ist bei der Mutterschafprämie für Erzeuger, für die noch kei-
ne erzeugerspezifische Obergrenze festgesetzt wurde, nur soweit vorzunehmen, als die erzeugerspezifi-
sche Obergrenze zehn Stück nicht unterschreitet.

Zusätzliche Reserve für Erzeuger in benachteiligten Gebieten

§ 19. Anträge auf Gewährung von Prämienansprüchen aus der zusätzlichen Reserve sind gemäß
§ 18 Abs. 2 zu stellen.

4. ABSCHNITT

Gemeinsame Bestimmungen

Mitteilungspflichten

§ 20. Der Erzeuger hat jede Veränderung, die dazu führt, daß die tatsächlichen oder rechtlichen
Verhältnisse nicht mehr mit seinen Angaben oder Erklärungen im Antrag übereinstimmen, im Wege der
zuständigen Landwirtschaftskammer der AMA anzuzeigen. Die Veränderungen sind unverzüglich
schriftlich anzuzeigen, wenn nicht nach anderen Rechtsvorschriften für die Anzeige eine andere Form
oder eine andere Frist vorgeschrieben ist.

Aufbewahrungspflichten

§ 21. Wer eine Prämie nach § 1 beantragt hat, hat die bei ihm verbleibenden Antrags- und Bewilli-
gungsunterlagen, die Bestandsverzeichnisse nach § 5 sowie alle für die Prämiengewährung erheblichen
sonstigen Belege vier Jahre vom Ende des Kalenderjahres an, auf das sie sich beziehen, mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmannes aufzubewahren, soweit nicht nach anderen Vorschriften längere Aufbe-
wahrungsfristen bestehen.

Duldungs- und Mitwirkungspflichten

§ 22. (1) Der Antragsteller hat den Organen und Beauftragten des Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft, der AMA, der Europäischen Union und des Europäischen Rechnungshofes, im fol-
genden Prüforgane genannt, das Betreten der Geschäfts- und Betriebsräume sowie der Futterflächen
während der Geschäfts- und Betriebszeit oder nach Vereinbarung, insbesondere zur Aufnahme der Tier-
bestände, für die eine Prämie gewährt wird, zu gestatten.

(2) Die Prüforgane sind ermächtigt, in die Buchhaltung, das Bestandsverzeichnis und alle Unterla-
gen des Antragstellers, die die Prüforgane für ihre Prüfung für erforderlich erachten, Einsicht zu nehmen.

(3) Bei der Prüfung hat eine geeignete und informierte Auskunftsperson des Antragstellers anwe-
send zu sein, Auskünfte zu erteilen und die erforderliche Unterstützung zu leisten.

(4) Die Prüforgane können die zeitweilige Überlassung von Aufzeichnungen und Unterlagen ver-
langen und haben in diesem Fall deren Aushändigung dem Antragsteller zu bestätigen.

(5) Im Falle automationsunterstützter Buchführung hat der Antragsteller auf seine Kosten den
Prüforganen auf Verlangen Ausdrucke mit den erforderlichen Angaben zu erstellen.

(6) Hat der Antragsteller Dritte eingeschaltet, gelten Abs. 1 bis 5 auch gegenüber diesen.
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(7) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 6 gelten im Falle des vollständigen oder teilweisen Über-
ganges des Betriebes auch für den Rechtsnachfolger.

Rückforderung

§ 23. (1) Anstelle der Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge kann die AMA den entsprechen-
den Betrag unter Anwendung des Art. 14 Abs. 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 vom ersten Vor-
schuß bzw. von der ersten Zahlung nach dem Rückforderungsbescheid abziehen.

(2) Die AMA kann unter Anwendung des Art. 14 Abs. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 von
der Rückforderung eines Betrages von weniger als 20 ECU pro Betriebsinhaber und pro Kalenderjahr
Abstand nehmen, wenn der behördliche Verwaltungsaufwand außer Verhältnis zur Höhe des rückzufor-
dernden Betrages steht.

Meldepflichten der AMA

§ 24. Die AMA hat dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu melden:
1. Die Anzahl der Prämienansprüche, die zu Beginn des jeweiligen Kalender- oder Wirtschaftsjah-

res in der nationalen und der zusätzlichen Reserve waren,
2. die Anzahl der Prämienansprüche, die auf Grund von § 17 Abs. 2 oder auf Grund einer Nichtaus-

nützung nach den in § 1 genannten Rechtsakten, der nationalen Reserve zugeführt wurden,
3. die Anzahl der Anträge auf Gewährung von Prämienansprüchen aus der nationalen und der zu-

sätzlichen Reserve und die Höhe der beantragten Menge,
4. die Anzahl der Prämienansprüche, die Erzeugern aus der nationalen und der zusätzlichen Reserve

gewährt wurden, sowie allenfalls anzuwendende Kürzungsregeln,
5. die Anzahl der männlichen Rinder, für die die Prämie der ersten Altersklasse für ein Kalenderjahr

beantragt wurde und
6. die der Republik Österreich zur Erfüllung ihrer gegenüber der Europäischen Kommission nach

den in § 1 genannten Rechtsakten bestehenden Meldepflichten erforderlichen Angaben.

Schlußbestimmungen

§ 25. (1) Die Rinder- und Schafprämien-Verordnung, BGBl. Nr. 1102/1994, zuletzt geändert durch
die Verordnung BGBl. Nr. 94/1996, tritt mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung außer Kraft.

(2) Auf Sachverhalte, die bis zum 31. Dezember 1996 verwirklicht werden, ist § 4 der Rinder- und
Schafprämien-Verordnung, BGBl. Nr. 1102/1994, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl.
Nr. 94/1996, weiterhin anzuwenden.

Molterer

Anhang

zu § 11 Abs. 1

Die Ausstellung der Dokumente gemäß § 11 Abs. 1 erfolgt durch:
1. die Burgenländische Landwirtschaftskammer oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß § 6

Abs. 2 des Tierzuchtgesetzes, LGBl. Nr. 33/1995,
2. die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Kärnten oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß

§ 10 Abs. 1 des Tierzuchtgesetzes, LGBl. Nr. 42/1995,
3. die Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer oder die von ihr beauftragte Stelle

gemäß § 9 Abs. 2 NÖ Tierzuchtgesetz, LGBl. Nr. 6300/0,
4. die Landwirtschaftskammer für Oberösterreich oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß § 5

Abs. 2 OÖ Tierzuchtgesetz 1995, LGBl. Nr. 7/1995,
5. die Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg oder die von ihr beauftragte Stelle ge-

mäß § 4 Abs. 2 Tierzuchtgesetz, LGBl. Nr. 15/1995,
6. die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft Steiermark oder die von ihr beauftragte Stelle

gemäß § 4 Abs. 1 Steiermärkisches Tierzuchtgesetz, LGBl. Nr. 135/1993,
7. die Landes-Landwirtschaftskammer für Tirol oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß § 4

Abs. 2 des Tiroler Tierzuchtgesetzes 1995, LGBl. Nr. 61/1995,
8. die Landwirtschaftskammer für Vorarlberg oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß § 4 Abs. 1

des Tierzuchtgesetzes, LGBl. Nr. 10/1995,
9. die Wiener Landwirtschaftskammer oder die von ihr beauftragte Stelle gemäß § 9 Abs. 1 des

Wiener Tierzuchtgesetzes, LGBl. Nr. 12/1996, oder
10. die Zentrale Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter (Z. A. R.).
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$&&��Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über
Vermehrungsgut von Reben (Rebenverkehrsverordnung)

Auf Grund der §§ 4 Abs. 4, 6 Abs. 5, 7 Abs. 1 Z 3, Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 Z 3, 8 Z 3, 11 Abs. 1, 13
Abs. 2 und 19 des Rebenverkehrsgesetzes 1996, BGBl. Nr. 418, wird – hinsichtlich des § 6 im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen –  verordnet:

Prüfungen bei der Zulassung von Rebsorten und deren Klone

§ 1. (1) Die Prüfungen bei der Zulassung von Rebsorten und deren Klone erstrecken sich auf die in
Anlage 1 angeführten Merkmale.

(2) Bei Durchführung der Prüfungen müssen die in Anlage 2 angeführten Mindestanforderungen
erfüllt werden.

Formblatt

§ 2. Die Anerkennung von Vorstufen-, Basis- und Zertifiziertem Vermehrungsgut sowie die Kon-
trolle von Standardvermehrungsgut sind mit Formblatt gemäß Anlage 3 zu beantragen.

Voraussetzungen hinsichtlich des Bestandes und des Vermehrungsguts

§ 3. (1) Die Voraussetzungen hinsichtlich des Bestandes sind in Anlage 4 festgelegt.

(2) Die Voraussetzungen hinsichtlich des Vermehrungsguts sind in Anlage 5 festgelegt.

Aufbereitung

§ 4. Die Aufbereitung hat nach den in Anlage 6 festgelegten Mindestanforderungen zu erfolgen.

Etikett

§ 5. (1) Die Angaben und Mindestgrößen der Etiketten sind in Anlage 7 festgelegt.

(2) Zehn Packungen oder Bündel von Veredlungen und fünf Packungen oder Bündel von Wurzelre-
ben gleicher Eigenschaften können mit jeweils nur einem Etikett gekennzeichnet werden. In diesem Fall
sind diese Packungen oder Bündel so miteinander verbunden, daß bei einer Trennung die Bindung ver-
letzt wird und nicht wiederverwendet werden kann. Die Befestigung des Etiketts wird durch diese Ver-
bindung gesichert. Eine Wiederverschließung ist nicht zulässig.

Gebühren

§ 6. (1) Für Untersuchungen ist eine Grundgebühr von 64 Punkten und eine Gebühr für den Zeit-
aufwand von 16 Punkten für jede angefangene halbe Stunde zu entrichten.

(2) Für Untersuchungen anläßlich der Ausfuhr in Drittländer, bei denen die Sendung dem Kontroll-
organ vorgeführt wird, ist eine Grundgebühr von 8 Punkten und eine Gebühr für den Zeitaufwand von
16 Punkten je angefangene halbe Stunde zu entrichten.

(3) Wird eine Untersuchung gemäß Abs. 2 auf Verlangen des Antragstellers außerhalb der Dienst-
zeit durchgeführt, so erhöht sich die Gebühr um ein Pauschale von 16 Punkten.

(4) Ein Punkt der in den Absätzen 1 bis 3 festgesetzten Gebühren entspricht einem Betrag von
13,34 S.

(5) Reisekosten, die im Zusammenhang mit Untersuchungen anfallen, sind – sofern es sich um Bun-
desbedienstete handelt – nach der Reisegebührenvorschrift des Bundes, in den übrigen Fällen unter sinn-
gemäßer Anwendung der Reisegebührenvorschrift des Bundes zu ersetzen.

(6) Gebühren für sonstige Untersuchungen sind im Einzelfall nach den erbrachten Aufwendungen
(Personal- und Sachaufwand) zu verrechnen.

(7) Bei der Verrechnung der Gebühren ist die Endsumme auf einen vollen Schillingbetrag abzurun-
den oder aufzurunden. Hiebei werden Beträge bis einschließlich 49 Groschen abgerundet, Beträge ab
50 Groschen aufgerundet.

Molterer
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Anlage 1

Teil A

Morphologische Merkmale zur Prüfung der Unterscheidbarkeit, der Beständigkeit und der
Homogenität

1. Triebspitze von im Wachstum befindlichen Trieben von 10 bis 20 cm Länge:
1.1 Form
1.2 Farbe (bei beginnendem Austrieb zur Feststellung der Anthocyanfärbung)
1.3 Behaarung

2. Krautiger Trieb während der Blütezeit:
2.1 Querschnitt (Form und Umriß)
2.2 Behaarung

3. Verholzte Rute:
3.1 Oberfläche
3.2 Internodium

4. Verteilung der Ranken
5. Junge, obere Blätter der im Wachstum befindlichen Triebe von 10 bis 30 cm Länge (die

drei ersten deutlich von der Triebspitze getrennten und von hierab gezählten Blätter):
5.1 Behaarung
5.2 Farbe

6. Ausgewachsenes Blatt (zwischen 8. und 11. Knoten):
6.1 Foto
6.2 Zeichnung oder Blattabdruck mit Maßstab
6.3 Allgemeine Form
6.4 Zahl der Blattlappen
6.5 Stielbucht
6.6 Tiefe der oberen und unteren Seitenbucht
6.7 Behaarung auf der Unterseite
6.8 Oberfläche
6.9 Zähnung am Blattrand

7. Blüte:
Erkennbares Geschlecht

8. Traube während der technischen Reife (bei Kelter- und Tafeltraubensorten):
8.1 Foto (mit Maßstab)
8.2 Form
8.3 Größe
8.4 Traubenstiel (Länge)
8.5 Durchschnittsgewicht in Gramm
8.6 Widerstand beim Abreißen der Beere
8.7 Dichte der Traube

9. Beere bei der technischen Reife (bei Kelter- und Tafeltraubensorten):
9.1 Foto (mit Maßstab)
9.2 Form
9.3 Größe mit Angabe des Durchschnittsgewichts
9.4 Farbe
9.5 Haut (bei Tafeltraubensorten)
9.6 Zahl der Kerne (bei Tafeltraubensorten)
9.7 Fleisch
9.8 Saft
9.9 Aroma

10. Kern (bei Kelter- und Tafeltraubensorten):
Foto von zwei Seiten und Profil (mit Maßstab)
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Teil B

Physiologische Merkmale zur Prüfung der Unterscheidbarkeit, der Beständigkeit und der
Homogenität

1. Gesichtspunkte hinsichtlich des Wachstums:
1.1 Feststellung phänologischer Daten:

Die phänologischen Daten sind mit Bezug auf eine oder mehrere der folgenden Vergleichs-
sorten festzustellen:
– weiße Keltertraubensorten: Grüner Veltliner, Rheinriesling und Weißer Gutedel;
– rote Keltertraubensorten: Blauer Burgunder und Zweigelt;
– Tafeltraubensorten: Weißer Gutedel.

1.2 Zeitpunkt des Austriebs:
Tag, an dem die Hälfte der Augen eines normal geschnittenen Rebstocks aufgebrochen ist
und ihre innere Behaarung in bezug auf die Vergleichssorten erkennen lassen.

1.3 Zeitpunkt der Vollblüte:
Tag, an dem bei einer Vielzahl von Pflanzen in bezug auf die Vergleichssorten die Hälfte
der Blüten geöffnet ist.

1.4 Reife (bei Kelter- und Traubensorten):
Außer der Reifezeit sollen die Dichte oder der voraussichtliche Alkoholgrad des Mostes,
der Säuregrad sowie der betreffende Ertrag der Trauben in kg/ha im Vergleich zu einer oder
mehreren Vergleichssorten mit Erträgen möglichst gleicher Größenordnung angegeben
werden.

2. Anbaueigenschaften:
2.1 Wüchsigkeit
2.2 Erziehungsart (Stellung der ersten fruchtbaren Knospe, bevorzugter Schnitt)
2.3 Produktion:

– Regelmäßigkeit
– Mengenertrag
– Anomalien

2.4 Resistenz oder Empfindlichkeit:
– gegenüber ungünstigen Umwelteinflüssen
– gegenüber Schadorganismen
– eventuell gegenüber Platzen der Beeren

2.5 Verhalten während der vegetativen Vermehrung:
– beim Pfropfen
– Bewurzelungsfähigkeit

3. Verwendungszweck:
3.1 für Keltertrauben
3.2 für Tafeltrauben
3.3 als Unterlagsrebe
3.4 zur industriellen Verwendung
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Anlage 2

Mindestanforderungen für die Durchführung der Prüfungen

1. Ökologische Angaben:
1.1 Ort
1.2 Geographische Verhältnisse

– Länge
– Breite
– Höhe
– Exposition und Hangneigung

1.3 Klimatische Verhältnisse
1.4 Bodenart

2. Technische Durchführungsbestimmungen:
2.1 bei Kelter- und Tafeltraubensorten

– 24 Stock, möglichst auf mehreren verschiedenen Unterlagen
– mindestens 3 Ertragsjahre
– mindestens 2 Orte, nach ökologischen Gegebenheiten unterschieden
– das Verhalten beim Pfropfen ist an mindestens drei Unterlagssorten zu prüfen

2.2 bei Unterlagssorten
– 5 Stock mit mindestens 2 Erziehungsarten
– 5 Jahre nach dem Jahr der Anpflanzung
– 3 Orte, nach ökologischen Gegebenheiten unterschieden
– das Verwachsen beim Pfropfen ist an Edelreisern mindestens dreier Sorten zu prüfen

2.3 Bei Klonen von zugelassenen Kelter- und Tafeltraubensorten und Unterlagsrebsorten zur
Überprüfung der Sortenidentität
– 10 Stock auf den Unterlagen Kober 5BB oder SO4
– mindestens ein Ertragsjahr
– ein Standort



150. Stück – Ausgegeben am 5. September 1996 – Nr. 466 3211

Anlage 3
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Anlage 4

Voraussetzungen hinsichtlich des Bestandes

I. Allgemeine Voraussetzungen
1. Der Bestand ist sortenecht und sortenrein.
2. Der Kulturzustand der Vermehrungsfläche und der Entwicklungsstand des Bestandes haben

eine ausreichende Kontrolle der Sortenechtheit und der Sortenreinheit zu gestatten.
3. Es hat eine größtmögliche Gewähr zu bestehen, daß der Boden für Rebschulen und für Mut-

terbestände, die zur Erzeugung von Basisvermehrungsgut und Zertifiziertem Vermehrungsgut
bestimmt sind, bei der Pflanzung nicht von Schadorganismen oder deren Vektoren, insbeson-
dere von Nematoden, die Viruskrankheiten übertragen, infiziert ist.

4. Das Vorhandensein von Schadorganismen, die den Wert des Vermehrungsguts beeinträchti-
gen, ist auf ein Mindestmaß beschränkt.

5. In Beständen zur Erzeugung von Basisvermehrungsgut sind die Erreger schädlicher Virosen,
insbesondere Arabis Mosaic Nepovirus (ArMV), Grapevine Fanleaf Nepovirus (GFLV) sowie
Grapevine Leafroll – associated closteroviruses I und III (GLRaV I und III), auszuschalten.
Die Bestände zur Erzeugung von Vermehrungsgut der anderen Kategorien sind von Pflanzen,
die Symptome schädlicher Virosen aufweisen, freizuhalten.

6. Der Anteil der Fehlstellen, die durch Pfropfübertragbare Schadorganismen verursacht worden
sind, darf nicht überschreiten:
– 5% in Mutterrebenbeständen, die zur Erzeugung von Zertifiziertem Vermehrungsgut be-

stimmt sind;
– 10% in Mutterrebenbeständen, die zur Erzeugung von Standardvermehrungsgut bestimmt

sind.
Beruhen Fehlstellen auf anderen als auf pflanzensanitären Gründen und überschreiten sie die
angegebenen Hundertsätze, so sind die Gründe schriftlich festzuhalten.

7. Es hat jährlich mindestens eine Feldbesichtigung stattzufinden; im Falle einer Beanstandung,
deren Ursachen behoben werden können, ohne daß dadurch die Qualität des Vermehrungsguts
beeinträchtigt wird, hat eine weitere Feldbesichtigung stattzufinden.

II. Besondere Voraussetzungen
1. Rebschulen und Basisanlagen von Mutterrebenbeständen dürfen nur in einem solchen Ab-

stand von Ertragsweinbergen angelegt werden, der die Einschleppung von rebenschädlichen
Nematoden durch Bodenabtrag verhindert.

2. Die zur Erzeugung von Wurzelreben und Veredlungen verwendeten Teile von Reben haben
aus mit Erfolg geprüften Mutterrebenbeständen zu stammen.
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Anlage 5

Voraussetzungen hinsichtlich des Vermehrungsguts

I. Allgemeine Voraussetzungen
1. Das Vermehrungsgut ist sortenecht und sortenrein; im Verkehr ist bei Standardvermehrungs-

gut eine Abweichung bis zu 1% zulässig.
2. Technische Mindestreinheit: 96%

Als technisch unrein ist anzusehen:
a) Vermehrungsgut, das ganz oder teilweise verdorrt ist, selbst wenn es nach der Ver-

trocknung in Wasser getaucht worden ist;
b) verdorbenes, verdrehtes oder verletztes, insbesondere durch Hagel oder Frost beschädigtes

sowie zerdrücktes oder zerbrochenes Vermehrungsgut.
3. Das Vorhandensein von Schadorganismen, die den Wert des Vermehrungsguts beeinträchti-

gen, ist auf ein Mindestmaß beschränkt.

II. Besondere Voraussetzungen
1. Veredlungen:

Die Einstufung in eine bestimmte Kategorie erfolgt nach dem Pfropfpartner mit der geringe-
ren Wertigkeit.

2. Teile von Reben:
Die Ruten haben eine ausreichende Holzreife aufzuweisen. Der Holzkörper hat in einem nor-
malen Verhältnis zum Mark im Hinblick auf die Sorte zu stehen.

III. Sortierung
1. Schnittreben, Edelreiser und Stecklinge:

A. Durchmesser
Es ist der größte Durchmesser des kleinsten Querschnitts zu messen.
a) Schnittreben und Edelreiser:

aa) Durchmesser am schwächeren Ende:
– bei Vitis rupestris und ihren Kreuzungen mit Vitis vinifera 6 bis 12 mm;
– bei den anderen Rebsorten 6,5 bis 12 mm.
Der Anteil an Ruten mit einem Durchmesser bis zu 7 mm bei Vitis rupestris und
ihren Kreuzungen mit Vitis vinifera und bis zu 7,5 mm bei den anderen Rebsorten
darf nicht 25% der Partie überschreiten.

bb) Höchstdurchmesser am stärkeren Ende: 14 mm, außer wenn es sich um Edelreiser
handelt, die zur Pfropfung an Ort und Stelle bestimmt sind; die Messung ist
mindestens 2 cm unterhalb des untersten Auges vorzunehmen.

b) Stecklinge:
Mindestdurchmesser am schwächeren Ende: 3,5 mm.

B. Länge
a) Schnittreben: Mindestlänge von der Basis des unteren Knotens unter Berücksichtigung

des obersten Internodiums 1,20 m;
b) Stecklinge: Mindestlänge von der Basis des unteren Knotens unter Berücksichtigung

des oberen Internodiums 55 cm, bei Vitis vinifera 30 cm;
c) Edelreiser:

– bei fünf verwendbaren Augen Mindestlänge von der Basis des unteren Knotens
unter Berücksichtigung des oberen Internodiums 50 cm,

– bei einem verwendbaren Auge Mindestlänge 6,5 cm; die Schnitte sind oben
mindestens 1,5 cm und unten mindestens 5 cm vom Auge entfernt vorzunehmen.

2. Wurzelreben:
A. Durchmesser

Größter Durchmesser, gemessen in der Mitte des Internodiums unter dem obersten Trieb:
mindestens 5 mm.

B. Länge
Die Mindestlänge vom Wurzelansatz bis zum Ansatz des obersten Triebes hat zu betragen:
a) bei den bewurzelten Unterlagen: 30 cm,
b) bei den übrigen Wurzelreben: 22 cm.
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C. Wurze ln
Jede Pflanze hat wenigstens drei gut entwickelte und hinreichend gut verteilte Wurzeln.
Die Sorten 420 A und Börner brauchen jedoch nur zwei gut entwickelte Wurzeln zu ha-
ben, sofern diese gegenständig sind.

3. Veredlungen:
a) Der Stamm hat mindestens 30 cm lang zu sein;
b) Wurzeln: Jede Pflanze hat wenigstens drei gut entwickelte und hinreichend gut verteilte

Wurzeln. Die Sorten 420 A und Börner brauchen jedoch nur zwei gut entwickelte Wur-
zeln haben, sofern diese gegenständig sind.

c) Pfropfnarbe: Jede Pflanze hat eine hinreichend verheilte, regelmäßige und feste Pfropfnar-
be aufzuweisen.

4. Auf Vermehrungsgut, das zur Herstellung von Grünveredlungen dient, und Grünveredlungen
sind die Mindestanforderungen hinsichtlich Durchmesser und Länge nicht anzuwenden.
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Anlage 6

Aufbereitung

Inhalt der Packungen oder Bündel:

Art Stückzahl

1. Veredlungen und Wurzelreben 50 oder bei Verwendung entsprechender Ver-
packungssäcke aus Plastik 100

2. Edelreiser
– bei fünf verwendbaren Augen 100 oder 200
– bei einem verwendbaren Auge 500 oder ein Vielfaches davon

3. Schnittreben 200

4. Stecklinge bei Unterlagen und Sorten von Vitis
vinifera

200 oder 500

5. Übrige Stecklinge 200
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Druck der Österreichischen Staatsdruckerei

Anlage 7

Etikett

A. Vorgeschriebene Angaben
1. „EG-Norm“ oder – bei Verwendung eines Etiketts im Sinne der Richtlinie 92/105/EWG der

Kommission über eine begrenzte Vereinheitlichung der bei der Verbringung bestimmter
Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderen Gegenstände innerhalb der Gemeinschaft zu ver-
wendenden Pflanzenpässe, zur Festlegung des Verfahrens über ihre Ausstellung sowie der
Kriterien und des Verfahrens betreffend Austauschpässe (ABl. Nr. L 4 vom 8. Jänner 1993,
S. 22) – „EG-Pflanzenpaß“;

2. Name und Anschrift des für die Verschließung Verantwortlichen oder dessen Kennummer;
3. Anerkennungs- oder Kontrollstelle und Mitgliedstaat;
4. Bezugsnummer der Partie;
5. Sorte und gegebenenfalls Klon – bei Veredlungen von Unterlagen und Edelreisern;
6. Kategorie;
7. Erzeugerland;
8. Menge.

B. Zulässige zusätzliche Angaben bei Basisvermehrungsgut und Zertifiziertem Vermehrungs-
gut

Edelreiser:

„Die Ausgangspflanzen wurden von ........... (Stelle) phytosanitär geprüft und frei von den folgenden
Pathogenen befunden:

Pathogen .................................................................. Methode .......................................................................

Pathogen .................................................................. Methode .......................................................................

Pathogen .................................................................. Methode .....................................................................“

„Der Edelreisklon ist ein Subklon aus dem Klon ............., der von ........... (Züchter) in einer ... (Zahl)-
stufigen Nachkommenschaftsprüfung geprüft wurde.“

Unterlagen:

„Die Ausgangspflanzen wurden von ........... (Stelle) phytosanitär geprüft und frei von den folgenden
Pathogenen befunden:

Pathogen .................................................................. Methode .......................................................................

Pathogen .................................................................. Methode .......................................................................

Pathogen .................................................................. Methode .....................................................................“

„Die Leistungsfähigkeit des Unterlagenklons wurde von .......... (Züchter) in einer ... (Zahl)-stufigen
Nachkommenschaftsprüfung geprüft.“

Die Prüfungen müssen dem Stand der Wissenschaft und der Technik entsprechen und von autorisierten
Untersuchungsanstalten oder unter deren Aufsicht durchgeführt worden sein.

C. Mindestgrößen
a) 110 mm × 67 mm für Schnittreben, Edelreiser und Stecklinge;
b) 80 mm × 70 mm für Wurzelreben und Veredlungen.

D. Farben
1. weiß mit einem von links unten nach rechts oben verlaufenden 5 mm breiten violetten Diago-

nalstreifen bei Vorstufenvermehrungsgut,
2. weiß bei Basisvermehrungsgut,
3. blau bei Zertifiziertem Vermehrungsgut und
4. dunkelgelb bei Standardvermehrungsgut.

Handelt es sich bei Vermehrungsgut mit herabgesetzten Anforderungen um eine Kategorie von Vermeh-
rungsgut einer bestimmten Sorte, so ist die Farbe des Etiketts die, welche für die entsprechende Kategorie
vorgesehen ist; andernfalls ist die Farbe braun. In jedem Fall hat das Etikett anzugeben, daß es sich um
Vermehrungsgut einer Kategorie handelt, die minder strengen Anforderungen unterworfen ist.


